
Buchbesprechungen 

Gert Briiggemeier, Entwicklllng des Rechts 
im organuienen J6zpiulismU$, Maunalien 
zum Wiruchaftsrecbr, Band I: Von der 
Gründerzeit bis zur Weimarer Republik; 
FrllnkfurtlM /977, SyndikaJ, 426 5., 28,­
DM 
Von dem zweihändigen Werk Liegt seit faSt 
einem Jahr der erste Band, der sich mit dem 
Spätkonstirutionalismus und der Weimarer 
Republik beschäftigt, vor. Der zweite Band, 
der die Zeit des Nationalsozialismus und die 
Bundesrepublik Deutschland behandelt, er­
scheint demnächst. Es handelt sich bei die­
sem Werk um ein Arbeitsbuch, das anhand 
von zahlreichen Materialien und umfangrei­
chen sozialhistoris<:hen Strukturskizzen den 
Entstehungs- und Entwickiungsprozeß des 
Winschaftsrechrs im gesellschaftlichen Kon­
text auch für Studenten bearbeitbar macht. 
Die Materialien ~woUen die sozialen Bedin­
gungen angeben, die es für die bürgerliche 
Rechtsordnung norwendig machten, moder­
nes Wirtschaftsrecht auszubilden« (S. 18). 
Diese Rekonstruktion von Sozial- und 
Rechtsentwicklung soll zugleich ein Propä­
deutikum für eine .zeitgemäße WinschaflS­
rechtstheorie< sein. 
Der beschränkte Anspruch des Buches isc 
damie beschrieben. Er iSt in seiner Beschrän­
kung auch dem Stand der Theoriebildung in 
der Rechtswissenschaft in bezug auf die Enr­
wicklung von Zivil- und Winschaltsrecht an­
gemessen. (Dabei soll re nicht vergessen wer­
den, daß Briiggemeier einer der Wenigen ist, 
die an einer Theorie der Entwicklung des 
WirtschallSreehts arbeiten; vgl. seine Arbeit; 
VorSTUdien Zu einer WettbewerbsrechlSmeo­
rie, Diss. FrankfunIM J973. sowie seinen 
Aufsatz; Probleme einer Theorie des Win­
schaltsrechts, in; R. Wiethöher (Hrsg.), Se­
minar; Wirtschaltsreeht, FrankfurtlM (vor­
aussichr(jch (978).) 
Als grundlegendes Defjzit einet heucigen 

Winschaltsrechtslehre (und Wirtschafts­
recblSmeorie, würde ich ergänzen) benennt 
Brüggemeier das "Fehlen einer zugrundelie­
genden GeseUsch:Utsmeorie. (S. 18). Er geht 
davon aus, daß die der klassischen bürgerli­
ehen Wirtschaltsgesellschaft entsprechende 
Gesellschaitstheorie einer ~mixed economy" 
nicht mehr adäquat ist, gleichwohl aber be­
ruht »unser geltendes Recht immer noch auf 
den strukturellen und insurucionellen Vor­
aussetzungen der bürgerlichen Gesellschaft« 
(5. ,8). Für die spezifische Entwicklung in 
Deutschland kommt hinzu, daß .. deutsehes 
bürgerliches Recht ... von Anbeginn ;ur Pri­
vacrechc ohne PrivarrechtsgeselJschaJt (war). 
Bürgerliche G~ellschaft konstituienc sich in 
Deutschbnd - sieht man von liberalen kon­
kurrenzkapitalistischen Ansätzen /866- r 87) 
ab - immer schon als spiitbürgerliche. die 
kapitalistische Produktionsweise unmer 
schon als organisiener Kapitalismus. (S. ,8). 
Was Briiggemeier hier besch.reibt, ist zwar 
von euugen ZivilrechlSwissenschaitlem 
ebenso sehon aufgezeigt worden (vgl. u. a. 
schon 1953 von Wieacker, Das Sozialmodell 
der klassischen Priv3trechtsgesetzbüeher. 
jetzt abgedruckt in: ders., I ndusuiegesell­
schah und Privatrechtsordnung, Ffm 1974), 
aber bisher in der ZivilrechtsWissenschalt 
nicht zum Zentrum der Theoriebildung ge­
worden. Die Konsequenzen des -säkularen 
SrruktuJWandels Deutsehlands im '9. Jahr. 
hunden von einer nachabsolucistischen, 
agrarkapitalistischen Gesellschalt zum auto­
ritiir-Staatli,hen, organisien-kapitaliStischen 
reichsdeutschen WohlfahrtSstaa,~ (S. 18 f.) 
für das Rechusystem nimml BTÜggemeier 
zum meorelischen Ausgangspunkt seiner 
Darstellung sowohl in den sozialhiStorischen 
Slrukrurskinen als auch in der Präsentation 
der M2tcriaLien: 
D I. Im Staats- und Verfassungsrecht des 
deutsehen SpätkonsuturionaLismus die Zu-
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J)O rücknahme des liberal-rechtssl3.3dichen. ab­
strlkt-genereUen Gesetzes in die spezifisch 
deutsche Dichotomie VOn ·materiellem< und 
.formellem, Gesetz. 
2. Grundsätzlicher und bis heute folgenreich 
- die zunehmende Substitution von bürgerli­
chem Priv3trecht VOn Anbeginn an durch 
modemes Winschaftsrechl. lliterialisierung, 
Panikularität, Richterrechr (der .Justizst:lat, 
verdränge den RechtsStaar). ,Recht ohne Me­
thode, (Krise der jurisrischen Dogmatik: die 
Interessenjurisprudenz bedeutet den vorläu­
figen und problematisch gebliebenen Ver­
such. .juristische Meu,ode, und sozialen 
Wandel in rcchtswissenschafdicher Metho­
dik kompatibel zu machen) sind die Kennzei­
chen dieses WirtSChaftsrechcs. Die infolge 
von Krisen- und Konz.entr3tionsprozessen 
ausbleibenden Ordnungs leis rungen des 
~ktes bei der Konrrolle wirtSChaftlicher 
Macht, der GewährleisTUng winschaftlichen 
Wachsrums u. a. m. fallen als ökonomische 
Regelungsaufgabe auf das politisch-admini­
strative System - den Suat - zurück. Ver­
kürzt ausgedrückt ist Materialisierung die 
Straregie, mit der Staal, bürgerliche Rechts­
ordnung und Privatrechtspraxis cl iese s02.io­
ökonomische Entwicklung reaktiv zu bewil­
tigen suchten; positives Wircschaftsrecht ist 
das Symptom dieser .Rechts-Pathologie" 
d. h. der Diskrepan-z zwüchen bürgerlicher 
Priv3trechlSStrukrur und spätkapitalistiscber 
Gesellschaft, zwischen Rechtsstruktur und 
(sozialer) Rechtsfunktion. Die sozial gestal­
tenden, ordnungsreJev3men Akte der 
Rechtsprechang lassen sich nicht mehr kon­
sist<!nc und nachprüfbar aus Rechtssärzen. 
dem .Geist der Rechtsordnung, (Flume), ei­
nem Prinzip des Rechts bzw. einer Rechts­
idee begründen - sie bedürfen einer met.1dog­
marischen Ausweisung, außerlegaler Richtig­
keitskriterien. Die Legitimation metadogma­
tischer RechtsanwcndunglRechtsfindung 
- in ihren beiden Hauptdimensionen judizi­
eUen und ~dministrativen Handeins - stellt 
heute das Problem dar, an dem sich die Wis­
senschahlichkeit der Rechtswissenschaft zu 

bewähren hat " (S. t9). 
Doch der Schritt von dieser zwar präzisen. 
aber doch äußerst knappen Analyse zu der 
von Brüggemeier grob skizzierten Sozialge­
schichre des WirtSchaftsrechts ist zu groß. als 
daß er von einem uninformierr.en Leser (z. B. 
Sruclenten der Aniangssemesrer) nachvollzo­
gen werden könnte. Der oben zitierte Auf­
satz von Brüggemeier .Probleme einer Theo-

rie des Winschahsrechts. wire eine ausge­
-zeichnete komplementäre Lektüre; nur ist er 
leider noch nicht publizien. 
Umgekehrt isr jedoch die Präsentation des 
Materials in den ausgewählten Dokumenten 
im Zusammenhang mit den Strukrurskizzen 
vorzüglich zu einer induktiven Arbeitsweise 
geeignet, die es auch Studenten erlaubt, die 
herrschenden Varianten .unpolitischerM pri­
vatrechrlicher Winschaftsrechtstheorien zu 
kritisieren. Denn das Material dokumentiert 
in der T ac .die Interdependenz des bürgerli­
chen (Privat-)Rechts, das sich an seinem An­

fang im emphatischen Sinne als independent 
definien hat und das auch heute noch tut; 
schäder: (Es) zeigt seine Tnstrumentalisie­
rung durch die politische und ökonomische 
Macht" (S. 20). 
Das methodische Problem metajuristischer 
Legitimation juristischer Dogmatik konnte 
von Brüggemeier in diesem Buch lediglich 
angerissen werden. Zunächst kritisien er in 
einer wur d'horizon die verschiedenen An­
sätze (sysccmtheoretische, sprachanalyllsche. 
Folgendiskussion. diskursive Dogmatik, 
Universalpragm~tik), die sich mir diesem 
Problem beschäftigen, und 2.eigt ihre Defizite 
auf (S. l} f.), um dann die Norwendigkcit 
einer .. Verfassungstheorie des SozialSlaats 
( ... als Gesellschaftstheorie)~ (s. 25) zu be­
gründen. Er versucht dies anband einer Ge­
genüberstellung von RechtsStaat (vergangen­
heitSorientierte Konditionalprogramme, nor­
mative Ausgrenzung von Freiheitsbereichen 
des Eigenriimerindividuums, hermeneutisch­
exegetische Methode) und Sozialstaat (zu­
kunfcsorientierte Zweckprogramme, politi­
sche Steuerung und Planung des poliTischen 
Pr07..e5Ses. sozialwissenschaftliche Analyse) 
(5. 2S). 
~Dic Verfassungstheorie (des Sozial51aars 
- W. V.) betOnt die Verfassungswirklichkeit . 
Sie ist soz.ialwissenschaftliche Analyse, ihre 

Grundkategorie ist - Planung. Sie rhemati­
siert das Versagen der Verfassung in ihrer 
Regulierungsfunktion und analysien die Be­
dingtheit der Rechtsentwicklung durch die 
weitgehend narurwüchsige soziale Entwick­
lung4 (S. 25). 
Das Dilemma dieser Verfassungstheorie des 
Sozialstaats nun iSI es. daß sie nicht existien. 
Denn gemeint ist die Verüssungstheorie ei­
ner lernenden offenen Transformationsge­
seUsch.aft, .. der Enrwurf eines ges=lIgese!J­
schaftlichen Rahmenplans. der eine konsi­
Stente Entwicklung von privatem und öffenl-
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lichem Sektor markiert. um dadurch ökono­
mische und soziale Entwicklungen zu koor­
dinieren und damit zu einem Ansatz bewußt 
gesteuerter und geplanter So:ciaientwickJung 
zu gelangen. (S. 2.7). Es soU ein . strukwrellcs 
RefonnmodeU der BRD-Gesellschaft (ent­
worfen werden), dessen Scbwerpunkte . . . in 
der ErserzunglErgänzung der quantitativen 
ökonomischen Indikatoren durch 'luaJjt.1tivc 
soziale IndiJ<aloren für geseUschaftliche Ent­
wicklung" (5. 16 f.) liegen. »Damit ist gleich­
zeitig implizien, daß der evoluuonm Primat 

von der Okonomie auf das planende politi­
sch-ad.m.i.ni.srrative System übergeht« ($. 17). 
Derartige Entwiirie einer 'gut.eJl Ordnung~ 
der Gesellschaft existieren aUenfaUs als Hoff­
nungen in unseren Köpfen, ihnen kommt 
jedoch (wenigstens zur Zeit) keine geseU­
schahliche Realität "Zu. Denn die Durchset­
zung einer deranigen Verfassungstheorie ,.ist 
letztlich eine soziale Machdrage a (5. 19), wie 
Brüggemeier selbst feststeUe. Die Bedingung 
der Möglichkeit derartiger Transfonnations­
prousse einer splitbpital.istischen GeseU­
schaft in einen demokratischen Sozialstaar 
wäre gegenüber der sich bisher immer noch 
naturwüchsig durchsetzenden Rationalität 
kapitalisrischer Verwenungsgesctzlichkeit 
erst noch theoretisch zu begründen. Es ;z.eig~ 
sich hier eigentlich der einzige Mangel des 
Buches, nlimlich der Verzicht auf die Diskus­
sion der verschiedenen sta3tstheorerischen 
Ansätze, ohne die die Zukunftsperspektive 
juristischer Arbeit, die Brüggemeier hier in 
seiner. Verfassungstheorie des Sozialsl:lats~ 
enrwirft, leerer Wahn bleiben muß. AUein die 
.nrukrurelle Diskrepanz zwischen dem ob­
jektiven gesellschaftlichen Bedarf an staatli­
cher Planung und Steuerung und dem unge­
brochen evolution:iren Primal der k4pitalisti­
sehen Winschaft für die Gesamtgesellschaft. 
(5. 18) reicht nichl aus. die Möglichkeit eines 
demokratischen TransfonTl3tionsprousses 
zu begründen, sondern zeigt allen/aUs die 
Fonn der Krisenhaftigkeit kapitalisciseher 
Vergesellschaftung auf. Die gegenwän.ig 
praktiziene Alternative gesteigerter Repres­
sion in politischen und ökonomischen Kri­
sen7.eiten, ein altbewähnes Rezept des kapi­
taJjstischen Staats, macht dies deutlich. Gera­
de auch gegenüber den heu~c venretenen 
ökonomistischen Ableitungen des k4pitalisti­
schen Staates (proto[}'pisch: Flatow-Huis­
ken, Zum Problem der Ableitung des bürger­
lichen Staates, ProKla 711973, S. 8) Ci.) oder 
Theorien einer Metaphysik des Kapitals, des 

Endes systcmsprengender Widerspruche 
durch die Totalität kapitalistischer Vergesell­
schaftung (prototypisch: Bfeuer, Politik und 
Recht im Prozeß der Rationa~sierung, Levia­
than 1/77, S. 53 H.) scheint es norwendig, in 
den Widersprüchen des kapitalisrischen Ver­
wenungsprozesses selbst die Potentiale auf­
zuzeigen, die der aUseitS festgestellten Kri­
senhaftigkeit des kapitaJjstischen Vergcsell­
schalcungspTozesses erst ihre Ambivalenz ge­
ben. Es müßte die Notwendigkeit der Ent­
wiekJung von Verkehrsfonnen aufgezeigt 
werden, über die nicht eindimensional die 
Rationaliüt der Kapitalverwenung sich 
durchsC1zt und die im Prozeß ihrer Entslc­
hung und Veränderung Widersprüche her­
vorbringen, aus denen Perspektiven für poli­
tisches Handeln entstehen und 3J1 denen poli­
asches Hande\o ansetzen k.um. Die bloße 
Hoffnung auf rue Möglichkeit demoknti­
scher Translormationsprozesse häne ledig­
~ch Alibifunktion für die Fonencwicldung 
eines autoriüren SozialSt33ts. Eine nach die­
sem Arbeitsschrirt herausgearbeitC"le spezifi­
sche Ambivalenz der Krisensj~uation wird 
dann auch niche durch die Ausarbeiwng ei· 
ner Verfasrungstheorie der refonnienen Ge­
seUschaft aufgelöst, sondern umgekehrt: Die 
Auflösung der Ambivalenz der Krise zugun­
sten demokratischer TransfOnTlalionsprous­
se in gesellschaftlichen Ausein:mderSC"lzun­
gen bestimmt, welche Verfassungstheorie 
sich durchsetzt, die eines autoriüren oder 
eines demokratischen S07jalsta3cs. 
Die hier vorgebrachte Kritik an Brüggemei­
ers VorsteUungen über demokratische Trans­
fOnTlationspfoJ.csse schmälert jedoch nicht 
den Wen des Buches. sondern relativiert le­
diglich den Rahmen, innerhalb dessen die 
Strukturskizzen und Materialien ihren Stel­
lenwert erhalten. Denn der eigentliche An­
spruch des Buches ist j3 die Analyse der 
Entwicklung der gesellschaftlichen Realiüt 
der Wirtschaftsverfassung. Und dies ist deo 
Strukrurskizzen und Materialien gelungen. 
Ich will dazu lediglich auf einige Hauprenc­
wickJungslinien hinweisen, die Brüggemeier 
in seinen Strukcurskizze.n herausarbeitet und 
mit Materialien belegt. 
Die wichtigste ist wohJ, daß von Anfang an 
- mit Ausn:ilime der kurzen Periode des frei­
händlerischen Konkurrenzkapitalismus' 
ISS ~7J - der Staat seine Funktionen nicht 
im zur Verfügung Stellen von einheitlichen 
Rechtsformen (vgl. die großen Kodifikatio­
ncn Ende des '9. Jahrhundens), im Herstel-

JJI 
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3P len eines zusammenhängenden Marktes (vgl. 
die gewaltsame kriegerische Herstellung der 
deutschen Einheit im 19. Jh.) und einer In­
frastruktur (Ausbildung, Verkehr) erschöpf­
te, - schon um diese Voraussetzungen kapita­
listischer Produktionsweise herzustellen, be­
durfte es einer gewaltSamen Revolutionie­
rung der Verhältnisse von oben -, sondern 
daß der Staat aktiv in den Wirtschaftsprozeß 
intervenierte. Der Umschwung vom frei­
händlerischen Liberal.ismu5 ?;Um System des 
Soli<brpfOlcktionismus der ostelbischen 
Großagnrier uod der rheinischen Schwerin­
dU$(I-iellen I S78 If. läßt den Zus=enhang 
von Schutz.2.ollgeseczgebung, gerichüicher 
Unterscützung der KartelIierung der Wirt­
schaft, Sozialisten- und Soualgesetzgebung 
gut darstellen. Das .Interessengemein­
schaftskandl Rhein-Ostelbien-, das schon 
auf [848 zuriickgehl, seine Herrschafr aber 
erSt richtig 1878/79 antrat, fühne zu einer 
Refeudalisierung der deutschen Gesellschaft, 
die der politische Ausdruck der ökonomi­
schen Machrverhiltnisse war. Das Problem 
des bürgerlichen FormalrechtS, die KootTolle 
ökonomischer Macht, wird so in Deutsch­
land mit der »Ausbildung des politischen 
industriellen, staatskapiulist.ischen Komple­
xes«, mit der »grundlegenden autoritär-staat­
lichen Prädisposition des deutschen Indu­
strie- und FinanzbürgeTtUms~ immer in 
machuffinnativer Weise angegangeo. Darin 
ist eine der wesentlichen Bedingungen für 
den Erfolg des Faschismus begründer. Briig­
gemeier zeigt dies deutlich an der Enrwick­
lung des Kanellrechts, des Boykonrechts. 
der Zuriickdrängung der Rätebewegung, 
dem Durchschlagen autoritär-staatlicher 
VorstcUungen in gemeinwiruchah~chen 

Konupt.ionen ClC. 

Eng damit im Zusammenhang steht der Wan­
del der juristischen Methode vom Rechcspo­
sitivismus zur Interessenjurisprudenz in dem 
Moment, wo der gesellschaftliche Status quo 
in der Weimarer Republik über die Geseuge­
bung angegriffen wurde (vgl. die Usurpation 
der Kompetenz, Gesetze auf ihre Verfas­
sungsmäßigkeit zu überprüfen. durch die 
Rechtsprechung des RG in der Aufwerrungs­
frage). 
Weiterhin wird gut dokumentiert der Funk­
tionswandel des Gesetzes vom t3tbesundlieh 
fixienen Konditionalprogr:unm zum general­
klauselanigen Formelkompromiß eines zu 
inhaltlicher Gesetzgebung zunehmend unfä­
higereo Parlaments und zum po~tischen 

Zweckprogr:unm VOll RechtSprechung und 
reichspräsidialer Diktatur. Dies läßt sich 
deutlich machen an der Rechtsprechung zum 
Aofwertungsproblem, zum Boykon, an der 
präsidialdiktatorischen ~Bewältigung« der 
WinschaftSkrisen 19~3 und (9)1 . 

Beide Momente, Usurpation von Kompeten­
zen gegenüber einem den StatUS quo angrei­
fenden Geseugeber durch die Rechtspre­
chung und Aufgreifen von Problemen, die 
ein zunehmend unfähigerer Gesetzgeber 
nicht mehr bewältigt, ruhnen 2.U ciner {ol­
genreichen Verlagerung politischer Entschei­
dung auf die Rechtsprechung, die bis heute 
politische Entscheidung im Gewande .unpo­
litischen« PrivatrechtS erscheinen läßt. 

Wolfg4ng Voegeli 

Abcndroth I BL:mke I Däubler I Düx I Perels I 
Riddcrl Römer/Seifert /SturyIWagnerIWahs­
nerIW/.erhöuer: Der K4mpj um d4$ Grund­
gesetz, Uber die politische Bedeurung der 
Verfassungsintnpret4tion. Syndik11t Autoren­
und Verl4gsgesellscha/t, Frankfurt 4111 Main 
'977, ~65 S., 20,- DM. 

Am 10. April [976 trafen sich einige dtmo­
kratische und sozialisti~che Juristen, um aus 
Anlaß des 70. Geburutags von Wollgang 
Abendroth über die Bedeurung der l!lterpre­
ration verfassungsrechtlicher Normen für 
Politik und Politikwissensch.aft zu diskutie­
ren. Dieses Buch, in dem sowohl die Refera­
te' als auch die Diskussionen' dariiber voJ/-

, Die Relt ... ,e rind: Thoma.. BI3nkt, Repression 
uod Vcrh!.!lUlg: A<peku ~llT FunkLioo verlas­
rungsrcchilicher ArgumenlC in politischen 
Auseinandersellungen; - Wollgang (nubIer, 
Einige ~rl,,&,llngcn zur altem. liven Rechts-­
interpreurion; - Hcinz DUx, Probleme der 
lnlerpret:ltion VOn Art. 16 Abs. l SalZ " 16 
Abs . I und 10 Ab<. ~ GG (Asylrecht, St,alb.r­
keil f,i.-dcnsstörcnder Handlungen, Wider­
sW1dsrcch,); - Joachim Pacls, Dil: rcchlSpoJi­
tische Sm'egic der CDU/CSU; - Helmut Rid­
der. Das Bundesverfassun8"gericht. Bem.,-· 
kungro über Aul<licg und Vcrfall einer an,irc­
volutlonären Einrichtung; - Pete, Römer, 
Kleine Bille um cin wenig POsilivismw. The­
,ca zur oeueren Metho<leodiskussion; - Jürgcn 
Seifert. Das AusleguogmJoDopol des Bunde<­
veri;u,ung!gerichts bei der Verwirkung von 
Grundrechten; - Gerh3rd Stuby, Bemerkun­
gen zum verfas.ungsrechdichcn Begriff . frei­
h<illichc demokmische GNndordnung.; 
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srändig abgedruck' sind, umreiß, die The­
men, die zur Zeit unter kriuschen Juristen 

vorrangig diskuricrr werden und bietet inso­

fern einen hervorragenden überblick über 

die vertretenen Positionen und vorhandenen 

Kontroversen.' 

1. 
Die rechrspolirische Diskussion in der BRD 

führte in einer durch die politische Ohn­

machtserfahrungen im Zusammenhang mit 

der Durchsetzuog der NotsLandsgesetze, 

dem Abklingen der Studentenbewegung und 

der zunchmenden Stärku ng des politischen 
Repressionsapparalcs verursachten analyti­

schen Radikalität bei vielen zu rechtsnihilisti­

schen Posirionen. die die Auseinanderset­

zung mit insbesondere vcrfassungsrechrli­

ehen Argumenl4ltionen unter Hinweis auf 
den Charakter des Rechts als bürgerliche 

Herrschaftsfonn ablehnten oder sogar als ge­

fährlich ansahen.< Nachdem der gewalrütige. 

sich selbst illegalisierende Rechtsnihilismus 

seine politische PerspektivJosigkeir auch 

praktisch unter Beweis gestell! hat, scheinl 

heute weitgehende Einigkeir über die Not­

wendigkeit des »Kampfes um Verfassungs­

positionen. zu bcstehen. 

Denn der politische Kampf artikuliert sich in 

juristischen Positionen. Die in Begriffen des 

Verfassungsrechts symbolisierten Fonnen 

~i.nd nichl isolierte, leere Formen, -sondern 

Ausdruck von polilischen und sozialen Kräf-

- Heinl W>gnor, Probleme der Rechls-. insbe­
sonder~ der Veriassungsauslegung; - Rod.neh 
WaIlsn.r. Bemerkungen zu An. '5 GG; - Ru­
doU Wiethöhcr, Thesen zum Winsch.aftsvcr· 
f.l..Ssungsrocht. 

1 aber diese Diskussion"" berichtete Ham·AJ­
ben LCnnlftZ in DuR 76 Hef. 2. s. ,87 ff. 

} Einen solchen tJlx.rblick zu geben versucht 
Auch die in H. Ronleuthncr (Hg.). Probleme 
der marxistischen Rochmheoric. Ffm '975 ab· 
gednJC~te Dis~u.ssion zwischen W. Abend· 
rom, R. Keßler, J. P<'rd,. H. Rordeulb.uer und 
J. Seif", über Probleme sOlia~mscher Rech ..... 
politik (5 . 391 11.) und der dort ebenl>.lls .bge­
drucl", (S. 4'9 /f.) mehr die meom iS<he Dis­
ku.ss;on rderierende Au/satt. VOn Th. Blanke, 
Das Dilcmm~ der verlassungspolitischen Di,­
ku~ion der Li.o.ken in der Bundesrepublik. 

4 S . ~ . .8, R. Geulen, Kann man mit einer bürger­
lichen Verfassung eine sozialistische Praxis le­
gitiDlier<.ni in G. Sruby, Di.<uplin;erung der 
Wi, ..,nschoI" F/rn '970, S. '9' H. oder G. 
Temm.ing, Abschied von dcr Rechtsstaauillu­
sioo in KJ '971 Heft 4. s. 395 ff. und die Kritik 
von F. Hase, Herrn Gerd T emmings Abschied 
vom Rechts" ... " KJ 73. Heft 1, s. ~ Jl (I. 

tekonstellationen. die wir nicht einfach über­

springen können. Man kann die Verfassungs­

frage nicht ausklammern und gewissermaßen 

direkt zur polirischen Auseinandersetzung 

übergehen .• (Perds (831184) Wenn wir an 
dem Bewußtsein dieser juridifizienen GeseIl­

schah ansetzen wollen, müssen wir in den 

Formen der Spl"3che (eden, wie sie dem Ver­

ständnis der Massen eOlSpricht . (Abendrorh 

191) Wir können daher in der politischen 

Diskussion nichr nur mit Kategorien der po­

litischen Okonomie argumentieren oder 

"einfach sagen, der andere ist .Klassenfeind, 

und deswegen sind wir gegen ihn ... sondern 

müssen die verfassungsrechdiche Argumen­
ulion 3ufgreiJen und "klar argumentieren: 

Wir SI ehen auf dem Boden der Verfassung. 

Die andere Seite verletzt sie.« (Wagner 185) 

Zwar kann eine verfassungsrechtliehe Argu· 

mentarion entpolitisierend wirken. »Aber 

Verrechtlichung ist Entpolitisierung immer 

nur von einem Sta(ldpunkl aus, nämlich von 

dem der herrschenden Klasse. weil sie die 

Bewußtseinsenlwickluog der unterdrückten 

Klasse damit hindern wiU. Sie ist es nicht 

vom Standpunkt der jeweils unterdrückten 

Klasse aus.« Für sie .ist das Erlangen . .. von 

Venassungsrechtsregeln. die zu ihren Gun­

sten nutzbar sind. ein Problem d~ Klassen­

kampfes und nichts anderes. und das Weiter­

führen, das Austragen dieser Rechtsregeln 

führt diesen Kampf weiter. « (Abendrorh I S8) 
Aus diesen überlegungen lassen sich Aufga­

ben kritischer Juristen bestimmen und in das 
strategische Gesamckonzept der KJassen­

kämpfe einordnen: Wenn es richtig iSI. daß 

das Grundgesetz als ein Waffenstillstand zu 

interpretieren ist, der Fonnen der politischen 

Auseinandersetzung zwischen den Klassen 

festlegt, um die physische Gewaltsamkeit aus 

dem politischen Kampf ausz.ukIammern und 

wenn es weiler nicht unserem Interesse ent­

spricht, auf dem Weg zu einer s02.ialislischen 

Gesellschaft die Gewalcfrage von uns aus zu 
stellen, so uifft Juristen die Aufgabe, diesen 
Wafferostillstand durch ihre I nterprttation 2.U 

festigen und zu erhaltcn. (Abendroth 189 
und (92)J Es gilt zu verhindern, .daß die 

Gegenseite die in Verfassung und Gesetzen 

festgelegten LegalitätS2wänge nicht weiter 

5 S. hiuZll auch Abeodroth, Di, Stellung der 
Soziali",," zu bürgerlicher Demokr.uic, auto­
ritärem Saat und Faschismus in, Abendro,h, 
Arbcit«kJasse, Staat und Vcrf.usung. Ffm 
'97S, S. 2}O (f. 
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JJ4 lockern oder gar beseitigen kann" (Seifen 
179) und das Grundgesetz zu einem Organi­
sacionsstarut eines autoritären Staates um­
wandele Es gilt, der Arbeiterkhsse und dem 
Einzelnen einen Spielraum politischer Betäti­
gung zu sichern und stetS zu zc:igen, »daß 
und wie es möglich ist, durch das Bewegen in 
diesem Walfenstillstand ... ihn dazu zu nut­
zen, daß man ohne physische Gewahsamkeit 
durch nic.htphysische (aber natürlich auch) 
Gewalt des Klassenkampfes die Transforma­
tion aus der KlassengeseUschalt heraus voll­
ziehen kann in Richtung auf eine kJassenlose 
Gesellschaft.a (Abendroth (92) 

Ohne diese Uberlegungen pnruipieU in 
Frage zu $leUen, weisen Blanke und Wiethöl­
teT auf ReflelCionsverluste und politische Ge­
fahren eines so bestimmten Verhältnisses von 
Politik und Verfassungsrccht hin. Wiethölter 
bnweifelt, daß im Rahmen von Verfassun­
gen Probleme diskutierbar sind, die den R.ah­
men dieser Verfassungen gescllschaltstheore­
tisch und verfassungspoliosch vorab erst ein­
mal konstituieren. (.8$) Für Blanke liegt die 
Gefahr der Enrpolitisierung sehr nahe, wenn 
allein auf Verfassungsebene die Abwehr ge­
gen sl..'latliche Repression organisiert und die 
Verfassungsirage zum ZeDlJUm der eigenen 
Diskussion der Linken gemacht wird. Denn 
bei dem Versuch einer politischen Konsens­
bildung ersetzen verfassungsreehtliche Eti­
kellierungen häufig die notwendige soziolo­
gische lind politische Analyse. Dies birgt die 
Gefahr .von den gegenwärtigen real verhan-
delten politischen Prozessen ... zu abscra-
hieren.~ (17) »Wenn es (z. B.) . . . richtig ist, 
daß die Berufsverbore nichlS anderes darstel­
len als den Versuch der herrschenden Klasse, 
den Zug in Richtung Sozialismus... zu 
stoppen" (23). wäre es kurzsichtig, anzuneh­
men, man könnte durch eine linke Verfas­
sungsinterpTCtation juristisch legitimiencr 
Repression einc Schranke senen. Zudcm ver­
fehlen Bekennrnisse zum Grundgesetz das 
berrschende politische Feindbild. Denn der 
.antifreiheiclichea und .antidemokracisC"he~ 

Charakter des Kommunismus wird nicht an 
dem abstrakten Verhältnis der Linken zur 
Verfassung, sondern an dem Postulat der re­
volutionären Umwälzung und der Diktarur 
des Proletariats festgemacht . .Einzig wir­
kungsvoll, weil offensiv und dadurch glaub­
würdig .. , kann hier die offene politische und 
theoretische Diskussion über die Demokra­

tie- und Gewaltprobleme sein. (18 H. und 
[75) 

Die Stoßrichtung fast aller Diskmsionsbei­
träge zielt darauf, daß ruese Gefahr der ER!­
politisierung nicht wieder zu einer theoreti­
schen RechtSfeindschalt hinfühn. Diese Ge­
fahren sind auf andere Weise aufzufangen. So 
warnt Abendroth zum einen davor, einem 
planen legalismus ~ulzusitzen. Vielmehr 
müssen wir lernen, existente ReehlSregcln 
durch Rechtsregeln, die das Interessc der un­
terdruckten Klasse repräsentieren, zu erset­
zen. Zum anderen müssen wir den abstrakten 
. theologischen« Rcchtsglauben aufzuheben 
lernen, indem wir .Klassenkämpfe um die 
Interpretation des Rechts als KJassenkärnpfe 
sichtbar machen« . (1901191) 

11 . 
Bei einer so ambivalenten Verfassung wie 
dem Grundgesetz be:ll\twortet sich die Frage 
ihrer politisc.hen Offenheit in der Bestim­
mung des Verhältnisses der Grundrechre als 
Minderheitenschutz zu der politischen Re­
gierungsgewalt für jeweilige Mehrheiten. Po­
litische EntScheidungen hängen daher ab von 
der RechtSfrage, wie solche Grundrechte zu 
interpretieren sind. Der inhaltliche Bezug 
~materieller gesellschaftlicher Verhältnisse zu 
Rechtskategorieo erweisl sich somit als das 
höchsuangigc Verlassungsproblem •. (Wiet­
hölter 164) 
Bei diesem zweiten in der Diskussion behan­
delteo Problem der Bestimmung juristischer 
Methoden von Verfassllngsinterpretation 
wird die Differenz und Vielfalt der verschie­
denen Positionen deutlich. 
I. Stuby und Däubler verneten eine im enge­
ren Sinne »a./ternative. Interpretation, der sie 
die Funktion zuweisen, .bestimmten in der 
Arbeiterbewegung vorhandenen innovatori­
schen Vorstellungen juristischen Ausdruck 
zu verleihen .< (Däubler 39) Die Methode, 
mit der diese Aufg3be erfüllt werden soll, 
schmückt sich allerdings zu Unrecht mit dem 
Attribut . alternativ., denn sie zieht ebenso 
wie die herrschende Meinung . alle Register 
der Topik" (Däubler 4J) und hä.lt, ohne sich 
auf bestimmte Auslegungsregeln festzulegen, 
die Vorgehensweise für geeignet, die das 

richtige Ergebnis bringt. (Stuby 208) Wäh­
rend D~ubler in seinem Refer;lI die Anwend­
barkeit dieser Methode für das Verfassungs­
recht etWas relativien, verwendet sie Stuby 
beispielhalt in seiner Interpretation der For­
mel der .freiheitlichen demokratischen 
Grundordnung .. . Hierbei sieht er nicht die 
Demokratiefeindlichkeit einer solchen die 
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Politik durch Rechtsbegriffe begrenzenden 
Formel, sondern hält diese - mit der richtigen 
anruaschistischen Interprecation versehene 
- Formel für eine demokratische Errungen­
schaft. (127)6 
Abendrolh uimmt insofern mit Sruby über­
ein, als er die NOlWendigkcit anerkenne, die 
schwankenden Teile der Arbeiterklasse in der 
Terminologie des Grundgesetzes, also auch 
mitreis des Begriffs der »freiheitlich en demo­
kratischen Grundordnung«, die nUT richtig 
zu interpretieren ist, zum Kampf für die Ver­
teidigung der Demokr31ie zU agitieren. 
Blanke weist gegen diese positive Verwen­
dung solcher dcmokratieverkürzender Be­
griffe, wie der .. freiheitlichen demokratischen 
Grundordnung. , zu Recht darauf hin, daß 
dadurch nur der Versuch unternommen 
wird, die ~Systemgrcnze. elWas weiter nach 
links zu verschieben und dadurch J.J1deren 
linken Gruppen der schwarze Peter der Ver­
fassungsfeindschaIt zugeschoben wird. (21) 

RechlSmethodisch stelle dieser Versuch der 
Uminterpretation der .freiheitlichen demo­
kratischen Grundordnung« für R.idder eine 
weitere FortSetzung der Zerriilrung der Le­
galordnung dar . ~ Jede interpretatorische 
überanstrengung des Grundgeserzes in die­
ser Richtung närkt nicht, sondern 
schwächt . . . die demokratische Bewegung 
unseres Landes. (250) und leistel der lenden­
zieU totalitären Verrechtlichung des polit.i­
sehen Prozesses Vorschub .• Viel schlimmer 
aber ist das damit implizierte Ja zu demokra­
tieverkürzenden Instituten des Grundgeset-
2es.« (25 I)' Ebenso häll Römer die topische 
Methode, die die Verfassung dahingehend 
instrumentalisiert, daß sie jeweils das herge­
ben soll, was in der konkreten zu entschei­
denden R.echtslage den abhängig Arbeiten­
den günstig iSt, nicht vereinbar mit der 
grundsätzüchen Haltung, die Normativiläe 
der Verfassung zu bewahren. Vielmehr wird 
durch die ~ahcrnative. Rechcsaus!egung »ein 
bestimmter Interpretalionsspielnum. den die 
herrschende Lehre (und die Rechtsprechung) 

6 S. hicrzu .tlch die sich on diesem Releral Sm­
bys entzünd.nde Kontroverse :cwischcn W. 
Borehe ... u . •. , D.s Grundgcs<:tz - eine "",il.­
""'i.fisch. Wcnordnllßg? in DuR 76 Heft 1 , s. 
'5311. und P. Römer, Veriassungssubm.1l.2 
und demokratischer Prozeß in DuR 1976 Hdt 
4, S. Hf EI. 

7 S. hicr>u .uch die .usführ~cheren Anolyscn 
Ridd .... in , Die soziaJ. Ordnung des Grundg.,.. 
<e(zes , Opl.dcn '975. s. 54 Ir. 

ursurpiert hat - bis hin zu {reier richterlicher 
Rechtsschöph.tng, bis hin zu conu-a-legem­
Entscheidungen - als gegeben akzeptiert.« 
(lI I) Der .verschleierte Rechl.Snihilismus~ 
(92) der herrschenden Methodeolosigkeit 
.kann also nicht die W ilie der Arbeilerklasse 

sein" . (101) 

1. Xhnlich wie Wiethölter (22Z) bestreitet 
Blanke ebenfalls wie Sruby und Däubler die 
Möglichkeit, eine konsislente wissenschaft­
liche Interpreeationsmethode zu linden. Er 
hält diese gesamten Tmerprerationsmuster 
nicht für Formen wissenschaftlicher Herme­
neutik mit einem in sich selbst begriindbaren 
Wahrheitsanspruch. sondern lediglich für 
DarsteUungsformen von Plausbi litäl, .die auf 
Tautologie rückführbar sind und ihren Be­
grundungszusammenhang außerhalb dieser 
Darstellungsforrn haben.< (216) Die Begrün­
dungsstr::.tegien wechseln mit geseUschaftli­
ehen Veränderungsprozessen, so daß recht­
liche Meehoden und Ergebnisse nur durch 
marxistische Analyse dieses Veränderungs­
prozesses erklärbar sind.8 

3. Eben/alls aus dem verlorenen Glauben an 
eine in sich konsistente linke Auslegungs­
Iheorie heraus wollen Wagner und Seifen die 
jeweils überzeugendste Methode situativ aus 
der konkreten gesellschaftlich historischen 
Situation bestimmen. (I)) und 2.01 (f. bzw. 
209 fl.) Die für die Interprecuion entschei­
dende historische Lage ist heute gekenn­
zeichnet durch die Defensive der Linken und 
durch die geänderte politische Funkeion des 
Bundesverfassungsgerichts, das gegenüber ei· 
ner CDU-Regierung seinen judicial restraint 
betonte. heute aber auch nur minimale Re­
formbestrebungen abblockt. Da das Bu.ndes­
verfassungsgericht den hierfür notwendigen 
weiten 1!lterpretationsspielraum und die 
Kompetenz zur .Leits3tzgesetzgebung. mit­
tels der Methode der Methodenlosigkeit ur­
surpiert. ist auf eine Reduktion der interpre­
tatorischen Möglichkeiten zu insistieren, in­
dem etwa vom Begriff der Gewaltenteilung 
her die Grenzen der richterlichen Funktion 
bestimmt werden. Gegenüber der Exekutive 
ist insbesondere auf die Einhaltung verfas­
sungsre.:hc.licher oder gesetzlicher Verfah­
renssicheruogen zu beStehen, da dieser Lega­
litiitszwang für den Schwächeren eine 
Schutzfunkrion vor willkürlicher Machnus-

8 Ein Beispiel hi,n;;r isl Th. Blanke, Funl<tion.s­
w:1ndcl des Streiks im SpiitkapilUismus, Ffm 

'97' · 
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JJ6 übung hat und die eindeutig mögliche Wahr­
nehmung der Verletzung einer solchen Ver­
fahrenssicherung zo einer Gegenbewegung 
beitragen kann. (Seifell 98 H. und 2)7 fL)' 
4. Sowohl zu der tOpischen Methode der ~al­
ternativen« V crfassungsiocerpretation als 
auch zu den eher rechtstheorerischen als dog­
matisch-methodischen Ausführungen Blan­
kes beziehen Romer und Abendroth eine 
volle Gegenposition. Die "Funktionalisie­
rung" sich jeweils wechselnd übers~igender 
angeblicher AuslegLUlgsmethoden gegen den 
ursprünglichen Sinn der Normen ergibt sich 
aus den ideologischen und rechtstechnischen 
Zwängen der herrschenden Rechts»wissen­
schahq, m~lJt aber kein Wesensmerkmal von 
RechlSWissenschaften dar . Deren Aufgabe 
bestimmt Römer als Erkenntnis der Wahr­
heit des zu erkennenden Gegenstandes. 
Hierin bestehe die Paneilichkeit des kriti­
schen juristen. Denn die Arbeiterklasse hat 
ein Interesse an der objektiven Erkenntnis 
der Positivir.ät des Grundgeset7.Cs. (87 ff.) 
Der objektive Sinn der Normen des jeweili­
gen Klassenkompromisses läßt sich durchaus 
objektiv festStellen und erkennen, wenn man 
ihn exakt soualhisronsch überprülr und von 
hieraus seine WonbedeulUIlg und die Gren­
zen ihrer Auslegungsfähigkeit bestimmt. 

(Abendroth 227)'° Ahnlich dürfte auch die 
kleine Bine Römers um ein wenig Positivis­
mus (so der Titel seines Referals) und die 
VOlen zur Methodenfrage von Perels (Ut) 
und Wahsner (215) zu verstehen sein. 

H1. 
Welche Chancen bestehen aber für die eine 
oder andere Interpretacionsmethode, welche 
Möglichkeiten gibt es für eine linke verfas­
sungsrcchtliche Argumenution sich durch-
2.usenen~ 

I. Trotz herber Enrtiiuschungen lraucn Teile 

9 Hi~rauf weise Seifen in verschiedenen Zus.m­
menh~lIg,"" hin, z. D.: Von den NolStaJ\ruge­
"'tun zum vorverlegten Notsl:1nd, in Kurs­
buch ~8, 1977, S. 41 H.; oder: Wer b ... ,immr 
den Verfal<ungsleincl1 in : Brüekner, Damm, 
Seifen, 1984 schon heute oder W\!r hai Angst 
"onn V~rfassungsschufZi 1. Aull. J9n, S. 
t07 ff.; oder: Die Abhoraffare '977 und der 
überverfassungsge.ser:ztiche NOI$Wld in: KJ 
1977 Helt 2, S. lOS If. 

IC Als Beispiel s. Abendrom, D:lS Grundgesetz, }. 
Aull. pfulli.ogen '966 uod viele sein .. Aufsätu 
zu aktuellen Verlas<ungsprobtemcn. die in: 
Arbeiterklasse, Staat uod Vertusung. Firn 1971 
nachgedruckt Und. 

der demokranschen Linken dem Bundesver­
faSS\Jngsgericht immer noch oft fantastische 
Stcuerungsleistungen zu, durch die Demo­
kr:lticdefaite behoben werden könnten. Daß 
solche ",linken< Affirmationen eine Flucht 
ins Traum- und Wunschdenken~ darstellen, 
zeigt Ridder in seinem Referat, in dem er die 
demokracieverkürunde Funktion der Insti­
tution des Bundesverfassungsgerichts und 
der damit verbundenen Verrechtlichung von 
Politik nachweist. Neben diesen historischen 
und strukturellen Bedenken gegen das Set2.el\ 
auf die Justiz sind auch noch die Ergebnisse 
der Gerichtssoziologie zu beachten. "Was 
nütZ( die ganu alternative Verfassungsinter­
prec3tion, wenn man nichl imstande ist, in 
der Justiz genügend Leute zu präsentieren, 
die diese alternative Interpreration praktizie­
ren? (Diix 1I4) Ansonsten vertraut man sich 
einem Teil des Staatsapparats an, der homo­
gener und konservativer ist als der Durch­
scbnin der politischen Krähe in Staat und 
Gesellschaft und dies durch seine Personal­
poliuk absichert, der policisch keiner demo­
kratjS<;hen Verantwonlichkeir unterliegt und 
dessen Entscheidungen stärker als die ande­
rer der Kririk ennogen sind. (Wagner I J4) 
Andererseits ist aber auch hinsichtlich der 
Durchsetzungsmöglichkeiten für eine demo­

kratische Imerpretation unseres Rechtssy­
stems der merkwürdige Widerspruch zu be­
rücksichtigen, daß das IUassenbewußtsein 
der abhängig Arbeitenden in der BRD zwar 
schwächer ist als in jedem vergleichbaren 
Land Westeuropas oder auch zur Zeit dc.r 
Weimarer Republik, daß es aber Ansätze de­
mokratischen Denkens unter Juristen in ei­
nem viel stärkeren Maß als jemals in der 
deutschen Geschichte gibt, die es lernen gilt 
zu Iluczen. (Abendroth 1.281219) 
Aufgrund seiner Erfahrungen aus dem Ar­
beitsrecht glaubt Däubler nicht, daß der Weg 
über die Ausbildung fonscnrirrlicher Richter 
der einzige wäre, um alternative Rechrsposi­
lionen durchzusetzen . Er hält es auch für 
denkbar, daß konservative Richter .dem so­
zialen Druck aus Einsicht in die Verhältnisse 
nachgeben«. (11812 19) 
./. . Da sich aus Sozialisation und Zusammen­
<el2ung vOn P","l~enten lind Obergerichten 
ergibt, daß die Gesetzesform im Prinzip die 
progressivere Rechtsform ist, .sollten pro­
gressivere Krähe sich weniger auf das Rich­
terrecht fixieren .• (Wagner 137 und 1°4) Das 
parlamentarische Gesetz ist die Form staatli­
chen Handelns, ßdie UllreT dem Gesichts-
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punkt des Demokratiegebots zu verteidigen 
ist: gegen die Normauvalue, die von Regie­
rungs- und Verwalrungsbehörden, von der 
Justiz und vom Kapital selbst (z. B. in der 
Fonn der allgemeinen Geschäftsbedingun­
gen) erlassen werden." (Römer 91) Die Linke 
kann daher poütisch und hinsichtlich der In­
terpretationsmcu,ode nur auf den Gesetzge­
ber setzen." 
Scheitert diese Srrategie aber nicht an der 
zunehmenden Bedeurungslosigkeit des Parla­
ments und des parlamentarischen Gesenes in 
bezug auf cacsächliche poliusche Entschei­

dungsbildung? Hat nicht die westeuropäisch­
bürgerlich- rechtliche Verfassungsuadition 
nur der Form nach überlebt, ist aber der 
Sache nach gestorben? Dieses Problem wird 
an den Bereichen Wirtschaftsverfassungs­
re<:hl und innere Sicherheit weiter verfolgt: 
a) Für Wiethölter wird heute vom Win­
schaftsverfassungsrecht her die Verfassungs­
frage ganz neu gestellI . Die herrschenden 
juristischen Theorien versuchen, wirtschaft­
liche Gegebenheiten mit Hilfe von Grund­
rechrsinterpretation in Verfassungsrang 
ruckzuübersetzen, indem -Grundrechte auf 
makroökonomische System/ragen hin extra­
poliert. werden . (~2») Hinter dem Grundge­
setz wird dann sozusagen das Stabilirätsge­
setz als Grundgesetz des Grundgesetzes stili­
sier~r . Die »Grundlagen des bürgerlichen 
Rechts werden zu einem diffusen Mosaik 
einer mixed economy, dessen Hauptsteine 
gegenwärtig gesetzt werden in den politi­
schen und rechtlichen Entwicklungen hin­
sichtlich Preis- und Investiuonskompeten­
zen., in der .Entwicklung der Gewerk­
schaftsbewegung zu sog. kooperativen Kon­
traktsparteien « und in der sta.adichen Rah­
menplanung. (161). Von der klassischen Ver­
fassung, die Gesetzgebung einerseits und 
Grundrechte andererseiu in ein mOOum 
composjrum zu bringen versuchte, bleibt 
nichts übrig. Der Gesetzgeber kann auf diese 
Weise zwar alles run, was er will, aber er 
kann nichts mehr woUen, weil er nicht mehr 

in seinen Zielen freigestellt ist, sondern. na­
mens der Grundre<:htsinterpretation in sei­
nen Zielen beschränkt wird .• (~3 I) (z. B. 
Mithe.stimmungsdiskussion) Die entschei­
denden Fragen gchen <Uher nicht an den 
Gesetzgeber, sondern an die Sachzwangpro­
duzemcn in Bürokratie und Wirtschaft, die 

tl S. hienu auch die umlasscndcren Ausführun­
gen Römers (FN 6) S. 3p. 

die makroökonornischen Daten bestimmen. 
Am Beispiel der Verpfliehrung der Exekutive 
auf die ,.Erfordernisse des gesamtwirtschaft­
lichen Gleichgewichts" in Art. 109 Abs. 
1 GG" zeigt Ridder (2...j8h49), wie das poli­
tisch-ökonomische System über eine affirma­
live Grundrechtsinterpreca(ion hinaus vor ei­
nem eventuellen parlamentarischen Zugriff 
bewahrt wird . In dem .Ausführongsgesetz« 
zu dieser Verfassungsänderung, in § 1 des 
S13biliücsgcseues, wurde das .. magische Vie­
reck. zum Schuczgut erhoben, dessen Ecken 
Vollbeschäftigung, Preisscabiliüt, Wirt­

schaftswachsrum und Außenhandelsgleich­
gewicht system-immanent nie gleichzeitig 
mit der gleichen Intensität verfolgt werden 
können. - Der ~tzgcber hat somit ein für 
allemal erklm, daß unser politisch-äkonomi­
sches System in einem permanenten Not­
stand ist und . . . daß man diese Dinge rucht 
nur aus der ZugriIfsmöglichkeie des park­
memanschen Gesetzgebers, sondern sogar 
(weil es sich um wiss.enschaftliche Fragen 
handeh A. R.) aus der SOnst so geschäczeen 
JUStiz herausnehmen muß.« Aufgrund dieses 
inhaltlichen Legilirnacionsgrundes des An. 
109 Abs. 1 GG betreibe die Exekutive unan­
greifbar und elastisch permanentes Krisen­
management. »Fazit: In Sachen Okonornie 
ise der Parlamentarismus weitgehend stillge­
legt.~ Die Garantie der gesamtgeseUschaiw­
chen Reproduktion und Kontinuität geht 
über auf die staatliche Bürokrat je. 
b) Auf dem Gebiet der inneren Sicherheit ise 
die Entwicklung dadurch gekennzeichnet., 
daß sich die Exekutive gleichsam entrecht­
lichte Bereiche selbst schafh, die Seifen 
(13! ff.) mit dem Begriff .Nebenverfassullg. 
kennzeichnet." -Die rechcsstuwche und so· 
zj;clsuatliche Demokratie gilt nur für den 
NonnaUalJ; daneben aber erfolgt die Be­
kämpfung des inneren Feindes dadurch, daß 
einzelne Bereiche der Exekutive in immer 
größerem Ausmaße sich Befugnlsse anma-

! 1 EingefUgt durch das I S. G=rz 2ur Änderung 
d~s Grundgesetzes vOm 8.6. 1967. 

r 1 Seifen weis 1 in diesem Zuwnmenhang auch 
danul hin, <Wl der zur Zeit di.<kutiene andere 
An.<alZ zUr Erf:assung der im folgenden be­
schriebenen Enrwicklung vOn U. K. Preuß 
diese Entwicklung in dem BegriU der o7;woi­
.rungen Verfassung. 2USanunenlaßI, der die 
spezilis.:he Dialektik von Regel- Wld Ausnm­
mere<:h, (die Superlegaliciit der freiheitlichen 
dcmokr:uiscben Grundordnung) zum Aus­
druck bringen 5OU. S. Preuß, legalitäl und 
Pluralismus Firn '97}. 

JJ7 
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ßen " oder auch Befugnisse erhalten, Sonder-­
behandlungen oder Maßnahmen vorzuneh­
men.« In den so geschaffenen ~Grauzonen. 

de.s Rechtsstaats wird die normative Verfas­
sung unterlaufen und die Gesetzmäßigkeit 
der Verwaltung dadurch außer Kraft gesetzt, 

I~ s. z. B. die illCVlc:o Abhörpraktiken in den 
F.:Jlen Traube und Sumroheim und die Kon­
ulltsp~re vor Er!.ß des Kontalruperregeset­
zes. die jeweils mit dem üben'erlmung>gesetz­
lichen Not!land (§ H StGB anoJog) gerechnet­
tigt wurden. s. hierzu Seilert, Die Abhöraf{iire 
1977 und der überverlassuog,ges=lichc NOl­
stand in KJ '977 Heft ~. S. lOS {f.; Roßnagcl, 
Ocr a1lügliche Norsund in KJ 19n Heft 3, S. 
'51 f/ ; ElflerdUtg, Konulnsperre ohne Kon­
taktsperregeselZ in KJ 1977 Heft 4. S. 395 If. 

daß die Maßnahmen nicht :l.ufgrund gesetzli­
cher EllTliichtigungen, sondern im wesentli· 
ehen m.it HiUe des BegriHs der ~ freiheitlichen 
demokratischen Grundordnung« als einer 
Superlegalit.ät legitimiert werden. 

AlexiJndcy Roßndgel 
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